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Vierhaus Steuerberatungsgesellschaft mbH informiert

Coronavirus: Steuerliche Maßnahmen

Steuerstundung oder Vollstreckungsaufschub nicht vereinbar mit Gewinn aus schüt
tungen 

Wie wir schon in den vorangegangenen Mandanteninformationen berichtet hatten, gewähren  
die	 Finanzämter	 derzeit	 den	 von	 den	 Auswirkungen	 der	 Coronakrise	 betroffenen	 Steuer
zahlern auf Antrag eine zinslose Steuerstundung bzw. Vollstreckungsaufschub für fällige  
Steuer zahlungen bis längstens 31.12.2020.
Nach	unseren	Erfahrungen	der	vergangenen	Wochen	möchten	wir	in	diesem	Zusammenhang	
darauf hinweisen, dass die Finanzämter diese Maßnahmen jedoch nicht gewähren oder 
bereits	getroffene	Entscheidungen	widerrufen,	sofern	z.	B.	Kapitalgesellschaften	Gewinnaus
schüttungen an ihre Gesellschafter durchführen. In diesen Fällen bestehe keine erhebliche 
Härte, die eine Steuerstundung oder einen Vollstreckungsaufschub rechtfertigen könne. 
Bei anstehenden Gewinnausschüttungen gilt es folglich, sorgfältig abzuwägen und ggf. bereits 
getroffene	Ausschüttungsbeschlüsse	zu	überprüfen.

CoronaSteuerhilfegesetz: Gesetzgebungsverfahren läuft

Nachdem	die	Bundesregierung	am	06.05.2020	den	Entwurf	eines	CoronaSteuerhilfe		gesetzes	
beschlossen hat, fand am 15.05.2020 die 1. Lesung im Bundestag statt, der Bundesrat nahm 
zu dem Gesetzesentwurf Stellung. Die 2. und 3. Lesung im Bundestag ist für den 28.05.2020 
geplant.
Der Gesetzesentwurf sieht insbesondere folgende steuergesetzliche Maßnahmen vor:
befristete	Absenkung	des	Umsatzsteuersatzes	 auf	 7	%	 für	Restaurant	 und	Verpflegungs
dienstleistungen nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.07.2021; Ausnahme: für die  
Abgabe von Getränken bleibt es bei 19 % (Hintergrund: bisher gilt der ermäßigte Umsatz-
steuersatz nur für Speisen zum Mitnehmen, künftig befristet auch für den Verzehr an Ort und 
Stelle)
befristete Steuerfreistellung der Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und zum 
Saison-Kurzarbeitergeld bis 80 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem Soll-Entgelt 
und dem Ist-Entgelt für Lohnzahlungszeiträume März bis Dezember 2020; damit wären die 
Zuschüsse sowohl sozialversicherungs- als auch einkommensteuerfrei
vorübergehende Verlängerung der steuerlichen Rückwirkungszeiträume in §§ 9 und 20 
UmwStG zur Herstellung eines Gleichlaufs mit der Verlängerung des Rückwirkungszeitraums 
in § 17 Abs. 2 Satz 4 UmwG
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Steuerrechtliche Neuigkeiten für Unternehmen 

UmsatzsteuerAnwendungserlass geändert: Steuerbefreiung bei grenzüber schrei
tender Güterbeförderung 

Das	 Bundesfinanzministerium	 hat	 am	 06.02.2020	 ein	 Schreiben	 zur	 Steuerbefreiung	 von	
Beförderungsleistungen	 im	 Rahmen	 der	 grenzüberschreitenden	 Güterbeförderung	 veröffent
licht. Die Regelungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses sind in diesem Zusammenhang 
angepasst worden.
Bereits der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass eine Steuerbefreiung nicht in Frage 
kommt, wenn es sich um einen Umsatz in Form der Beförderung von Gegenständen in einen 
Drittstaat	handelt,	bei	dem	die	betreffenden	Dienste	nicht	unmittelbar	gegenüber	dem	Versender	
oder dem Empfänger dieser Gegenstände geleistet werden.
Die Steuerbefreiung kann daher nur gewährt werden, wenn der Frachtführer die Beförde rungs-
leistung unmittelbar an den Absender oder den Empfänger der Gegenstände erbringt.
Die	Finanzverwaltung	setzt	diese	Rechtsprechung	nun	 für	alle	offenen	Fälle	um	und	hat	den	
Umsatzsteuer-Anwendungserlass entsprechend geändert.

Hinweis: 
Für vor dem 01.07.2020 ausgeführte Umsätze wird es jedoch nicht beanstandet, wenn die bisher 
geltende Rechtslage angewandt wird.

Quelle: BMF-Schreiben v. 06.02.2020 - III C 3 - S 7156/19/10002 :001

Insolvenzordnung: Sind Umsatzsteuerverbindlichkeiten Insolvenz oder Masse ver bind
lichkeiten?

Das Finanzgericht Hessen (FG) hatte sich in nachfolgendem Fall mit der Frage zu beschäftigen,  
ob es sich bei den durch Zahlungseingänge auf dem Konto eines Insolvenzschuldners 
entstandenen Umsatzsteuerverbindlichkeiten um Insolvenz- oder Masseverbindlichkeiten 
handelte.
Der	 Kläger	 war	 ein	 Insolvenzverwalter.	 Nachdem	 beantragt	 wurde,	 das	 Insolvenzverfahren	
über	 das	 Vermögen	 des	 Insolvenzschuldners	 zu	 eröffnen,	 wurde	 zunächst	 ein	 vorläufiger	
Insolvenzverwalter bestellt. Durch das Insolvenzgericht wurde angeordnet, dass Verfügungen 
des	 Insolvenzschuldners	 nur	 mit	 Zustimmung	 des	 vorläufigen	 Insolvenzverwalters	 wirksam	
seien.
Der Insolvenzverwalter sollte das Unternehmen, das der Insolvenzschuldner betrieb, bis zur 
Entscheidung	 über	 die	 Eröffnung	 des	 Insolvenzverfahrens	 mit	 dem	 Insolvenzschuldner	 fort
führen.
Kurze Zeit später gingen auf dem Konto des Insolvenzschuldners Überweisungen ein. Die 
Umsatzbesteuerung des Insolvenzschuldners erfolgte nach vereinnahmten Entgelten. Das 
Finanzamt setzte für diese Zahlungen die Umsatzsteuer gegenüber dem Insolvenzverwalter 
fest, wogegen sich der Insolvenzverwalter wehrte.
Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzamt habe die Steuer zu hoch festgesetzt. Bei der Steuer-
festsetzung gegenüber dem Insolvenzverwalter habe es entsprechende Umsätze zu Unrecht 
zugrunde gelegt. Es seien keine gegenüber dem Insolvenzverwalter festzusetzenden Masse-
verbindlichkeiten entstanden.
Nach	der	Insolvenzordnung	gelten	Verbindlichkeiten	des	Insolvenzschuldners	aus	dem	Steuer
schuldverhältnis,	 die	 von	 einem	 vorläufigen	 Insolvenzverwalter	 begründet	 werden,	 nach	
Eröffnung	 des	 Insolvenzverfahrens	 als	 Masseverbindlichkeit.	 Das	 FG	 hat	 entschieden,	 dass	
mit den Umsätzen keine Entgeltvereinnahmung durch den Insolvenzverwalter vorliegt, die eine 
umsatzsteuerliche Masseverbindlichkeit darstellen könnte.
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Hinweis: 
Die	Revision	ist	beim	Bundesfinanzhof	anhängig.

Quelle: 
FG Hessen, Urt. v. 19.11.2019 - 6 K 1571/18, Rev. (BFH: V R 2/20)
FG Hessen, Pressemitteilung v. 06.02.2020

UmsatzsteuerVorauszahlung: Fälligkeitszeitpunkt für zeitliche Zuordnung unerheblich 

Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass der Fälligkeitszeitpunkt einer regelmäßig 
wiederkehrenden Ausgabe für deren zeitliche Zuordnung unerheblich ist.
Die Beteiligten stritten um die zeitliche Zuordnung einer Umsatzsteuer-Vorauszahlung. Der  
Kläger erzielte Gewinneinkünfte und ermittelte seinen Gewinn durch Einnahmen über schuss-
rechnung. Die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für Dezember 2015 zahlte er am 06.01.2016 und 
erfasste diese als Betriebsausgabe im Jahr 2015. Die Vorauszahlung war aufgrund einer  
Dauer fristverlängerung am 10.02.2016 fällig.
Das Finanzamt berücksichtigte die Umsatzsteuer-Vorauszahlung erst 2016 als Betriebs-
ausgabe	und	erhöhte	den	Gewinn	2015	entsprechend.	Eine	vom	Abflusszeitpunkt	abweichende	 
zeitliche Zurechnung einer Aufwendung sei nur dann gegeben, wenn sowohl der Zahlungs-  
als auch der Fälligkeitszeitpunkt innerhalb des Zehntageszeitraums liege.
Die Klage hatte Erfolg. Die Voraussetzungen für eine vom Zahlungszeitpunkt abweichende 
Zurechnung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung nach der wirtschaftlichen Zugehörigkeit seien 
erfüllt. Der Zuordnung der Zahlung 2015 stehe nicht entgegen, dass der Fälligkeitszeitpunkt 
außerhalb	des	Zehntageszeitraums	 liege.	Nach	dem	Gesetzeswortlaut	sei	der	Fälligkeitszeit
punkt für die zeitliche Zuordnung nicht ausschlaggebend.

Hinweis: 
Die	Revision	 ist	beim	Bundesfinanzhof	anhängig.	Der	X.	Senat	hatte	 im	Jahr	2018	die	Frage	
nach dem Fälligkeitserfordernis innerhalb des Zehntageszeitraums ausdrücklich dahinstehen 
lassen.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 09.12.2019 - 3 K 2040/18 E, Rev. Zugelassen

Europäischer Gerichtshof: Gelten Personengesellschaften als umsatzsteuerliche 
Organ  gesellschaften?

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) möchte vom Europäischen Gerichtshof wissen, 
ob die derzeitige steuerliche Würdigung von Personengesellschaften als umsatzsteuerliche 
Organgesellschaften mit dem Unionsrecht vereinbar ist.
Im Ausgangsfall ging es um eine GmbH & Co. KG, an der die A-GmbH als Komplementärin  
sowie fünf Kommanditisten (eine GbR, drei natürliche Personen und die M-GmbH) beteiligt  
waren. Jeder Gesellschafter besaß laut Gesellschaftsvertrag eine Stimme. Die M-GmbH  
verfügte über sechs Stimmen. Sämtliche Beschlüsse der Gesellschaft wurden mit einfacher 
Mehrheit gefasst.
Die	 GmbH	 &	 Co.	 KG	 vertrat	 die	 Auffassung,	 dass	 zwischen	 ihr	 und	 der	 MGmbH	 ein	
Organschaftsverhältnis bestehe. Es liege neben der wirtschaftlichen und organisatorischen 
Eingliederung	auch	eine	finanzielle	Eingliederung	vor.
Das	Finanzamt	sah	 im	vorliegenden	Fall	keine	finanzielle	Eingliederung.	Diese	setze	voraus,	
dass Gesellschafter der Personengesellschaft neben dem Organträger nur Personen seien, 
die	 selbst	 finanziell	 in	 das	 Unternehmen	 des	Organträgers	 eingegliedert	 seien.	 Dadurch	 sei	
die	 Durchgriffsmöglichkeit	 des	 Organträgers	 selbst	 bei	 der	 stets	 möglichen	Anwendung	 des	
Einstimmigkeitsprinzips	 gewährleistet.	 An	 der	 finanziell	 einzugliedernden	 Personengesell
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schaft	 dürften	 keine	 natürlichen	 Personen	 beteiligt	 sein.	 Neben	 der	 MGmbH	 seien	 auch	 
natürliche	 Personen	 Kommanditisten	 der	 GmbH	 &	 Co.	 KG.	 Damit	 sei	 eine	 finanzielle	 
Eingliede rung nicht möglich.
Nach	 dem	 Unionsrecht	 kann	 jeder	 Mitgliedstaat	 in	 seinem	 Gebiet	 ansässige	 Personen,	 die	 
zwar	 rechtlich	 unabhängig,	 aber	 durch	 gegenseitige	 finanzielle,	wirtschaftliche	 und	 organisa
to	rische	Beziehungen	eng	miteinander	verbunden	sind,	zusammen	als	einen	Steuerpflichtigen	
behandeln.	Ein	Mitgliedstaat	kann	sodann	die	erforderlichen	Maßnahmen	 treffen,	um	Steuer
hinterziehungen durch die Anwendung dieser Bestimmung vorzubeugen.
Das	 FG	 vertritt	 die	 Auffassung,	 dass	 eine	 Einschränkung	 des	 personellen	 Anwendungs
bereichs	nicht	möglich	sei.	Die	seinerzeit	vom	Bundesfinanzhof	aufgestellten	Voraussetzungen	 
könnten	gegen	die	unionsrechtlichen	Grundsätze	der	Verhältnismäßigkeit	 und	der	Neutralität	
verstoßen.
Der Gesetzgeber hat bislang die Vorbeugung von Steuerhinterziehungen nicht als Zweck 
der Rechtsformbeschränkung für Organgesellschaften vorgesehen und daher in diesem 
Zusammenhang den Mehrwertsteuerausschuss bisher nicht konsultiert.

Hinweis: 
Bei einer Organschaft handelt es sich um mehrere rechtlich selbständige Unternehmen, die 
in einem Über- bzw. Unterordnungsverhältnis zueinander stehen. Im Falle einer Organschaft 
werden diese Unternehmen zusammengefasst, so dass sie wie ein einziges Steuersubjekt 
behandelt werden. Dadurch können Verluste mit Gewinnen sofort saldiert werden, was  
erhebliche Liquiditäts- und Zinsvorteile mit sich bringt.

Quelle: 
FG Berlin Brandenburg, Urt. v. 21.11.2019 - 5 K 5044/19, 
Vorabentscheidungsersuchen (EuGH: Rs. C-868/19)

Europäischer Gerichtshof: Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs bei Leistung eines Ist
Versteuerers 

Kann der Leistungsempfänger einen Vorsteuerabzug auch dann bereits im Zeitpunkt der 
Ausführung des Umsatzes geltend machen, wenn der Steueranspruch gegen den Leistenden 
erst bei Vereinnahmung des Entgelts entsteht?
Das Recht zum Vorsteuerabzug entsteht, wenn die Lieferung oder sonstige Leistung ausgeführt 
worden ist. Dabei ist es unerheblich, wann der Steueranspruch entsteht. Es kommt nicht  
darauf an, ob der Leistungserbringer die Umsatzsteuer nach vereinbarten Entgelten (Soll-
Versteuerer) oder nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Versteuerer) berechnet.
Das Finanzgericht Hamburg (FG) hat sich mit der Frage beschäftigt, ob diese Regelung mit  
dem Unionsrecht vereinbar ist. Danach entsteht das Recht auf Vorsteuerabzug erst, wenn der 
Anspruch auf die abziehbare Steuer entsteht. Im Vorabentscheidungsersuchen an den Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH) möchte das FG nun wissen, ob das Unionsrecht der nationalen 
Regelung entgegensteht, nach der das Recht zum Vorsteuerabzug auch dann bereits im 
Zeitpunkt der Ausführung der Eingangsleistungen eintritt, wenn der Steueranspruch gegen  
den Lieferanten aufgrund der Ist-Versteuerung erst bei Zahlung des Leistungsempfängers 
entsteht.
Sofern Deutschland vom Unionsrecht abweichen darf, stellt sich die Frage, ob die grund-
legende Bedeutung des Vorsteuerabzugsrechts es notwendig macht, dem Unternehmer die  
Möglichkeit zu geben, die Vorsteuer für den Zeitraum der Zahlung der Eingangsleistung geltend 
zu machen.
Im Urteilsfall war die Zahlung für die Eingangsleistung gestundet worden und für den 
Besteuerungszeitraum der Ausführung der Eingangsleistung bereits Festsetzungsverjährung 
eingetreten. In diesem Fall wirkt sich die für den Leistungsempfänger an sich vorteilhafte 
Abweichung	vom	Unionsrecht	zu	dessen	Nachteil	aus.
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Die Entscheidung des EuGH kann mit Spannung erwartet werden.

Quelle: 
FG Hamburg, Beschl. v. 10.12.2019 - 1 K 337/17, 
Vorabentscheidungsersuchen (EuGH: Rs. C-9/20)

Aufsichtsräte: Bei fehlendem Vergütungsrisiko erfolgt kein Umsatzsteuerzugriff 

Nach	der	bisherigen	Rechtsprechung	des	Bundesfinanzhofs	(BFH)	waren	Mitglieder	von	Auf
sichtsräten umsatzsteuerlich als Unternehmer anzusehen, so dass ihre Vergütungen der 
Umsatzsteuer unterlagen.
Ein	 Aufsichtsratsmitglied	 aus	 NordrheinWestfalen	 hat	 nun	 für	 eine	 Rechtsprechungsände
rung gesorgt und ein BFH-Urteil erstritten, nach dem Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr als 
Unternehmer angesehen werden, wenn sie keine variable Vergütung erhalten und somit kein 
Vergütungsrisiko tragen.
Das klagende Aufsichtsratsmitglied hatte eine jährliche Festvergütung von 20.000 EUR 
erhalten,	weshalb	ihn	der	BFH	nicht	als	Unternehmer	ansah,	so	dass	der	Umsatzsteuerzugriff	
auf die bezogene Vergütung ausblieb. Die Bundesrichter verwiesen auf die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs, nach der Aufsichtsratsmitglieder keine selbständige Tätigkeit 
ausüben, wenn sie für Rechnung und unter Verantwortung des Aufsichtsrats handeln und  
auch kein wirtschaftliches Risiko tragen, weil ihre Vergütung weder von der Teilnahme an 
Sitzungen noch von tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden abhängig ist.

Hinweis: 
Ausdrücklich	 offen	 ließ	 der	BFH,	 ob	 auch	 in	 Fällen	 einer	 variablen	Vergütung	 an	 der	Unter
nehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern festzuhalten ist.

Quelle: BFH, Urt. v. 27.11.2019 - V R 23/19 (V R 62/17)

Kleinunternehmerregelung bei Differenzbesteuerung: Umsatzgrenzen beziehen sich 
auf Gesamteinnahmen 

Sind Unternehmer als sogenannte Wiederverkäufer tätig, weil sie gewerbsmäßig mit 
Gebrauchsgegenständen	handeln	oder	diese	im	eigenen	Namen	öffentlich	versteigern,	können	
sie	umsatzsteuerrechtlich	die	Differenzbesteuerung	anwenden.	Bemessungsgrundlage	 für	die	
Umsatzsteuer	ist	dann	die	Differenz	zwischen	dem	Verkaufspreis	(ohne	Umsatzsteuer)	und	dem	
Einkaufspreis - also die Handelsspanne des Verkäufers.

Hinweis: 
Klassischer	Anwendungsfall	 für	die	Differenzbesteuerung	 ist	der	Gebrauchtwagenhandel.	Die	
Besteuerung	 der	 Differenz	 soll	 verhindern,	 dass	 bei	 einem	 Wiederverkauf	 erneut	 die	 volle	
Umsatzsteuer auf den Gegenstand gezahlt werden muss.

Auch	 bei	 Anwendung	 der	 Differenzbesteuerung	 kann	 der	 Unternehmer	 die	 sogenannte	
Klein unternehmerregelung in Anspruch nehmen und sich so der Umsatzsteuerbesteuerung  
komplett entziehen. Hierzu darf sein Umsatz (zuzüglich Umsatzsteuer) im Vorjahr aber  
maximal 22.000 EUR und im laufenden Jahr voraussichtlich höchstens 50.000 EUR betragen.
Der	Bundesfinanzhof	 (BFH)	 hat	 jetzt	 entschieden,	 dass	 sich	 diese	Umsatzgrenzen	 nicht	 auf	
die Handelsspanne beziehen, sondern auf die (wesentlich höheren) Gesamteinnahmen des 
Unternehmers. Zuvor hatte der BFH die Streitfrage dem Europäischen Gerichtshof zur Vorab-
entscheidung vorgelegt.

Quelle: BFH, Urt. v. 23.10.2019 - XI R 17/19 (XI R 7/16)
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Umstrukturierung im Konzern: Begünstigung bei der Grunderwerbsteuer ist keine 
unionsrechtlich verbotene Beihilfe 

Das Grunderwerbsteuergesetz sieht für Umwandlungen, Einbringungen und andere Erwerbs-
vorgänge auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage eine Steuerbegünstigung vor, so dass die 
Steuer bei Umstrukturierungen in einem Konzern nicht erhoben wird.
Der	Bundesfinanzhof	(BFH)	hat	nun	entschieden,	dass	diese	Steuerbegünstigung	keine	unions
rechtlich verbotene Beihilfe darstellt. Steuerbegünstigt ist demnach auch der Fall, dass eine 
abhängige Gesellschaft auf ein herrschendes Unternehmen verschmolzen wird.
Im Streitfall war die Klägerin seit mehr als fünf Jahren Alleingesellschafterin einer Tochter-
gesellschaft, die schließlich auf die Klägerin verschmolzen wurde. Durch diesen Vorgang 
gingen die Grundstücke der Tochtergesellschaft auf die Klägerin über. Das Finanzamt sah darin 
einen nichtbegünstigten grunderwerbsteuerbaren Erwerbsvorgang. Demgegenüber vertrat das 
Finanzgericht	in	der	ersten	Instanz	die	Auffassung,	dass	die	Verschmelzung	unter	die	Steuer
begünstigung falle.
Der	 BFH	 bestätigte	 die	 finanzgerichtliche	 Entscheidung	 und	 führte	 aus,	 dass	 die	 Steuer	be
günstigung unter anderem voraussetze, dass an dem Umwandlungsvorgang ein herrschendes 
Unternehmen und eine abhängige Gesellschaft beteiligt seien und die Beteiligung des 
herrschenden Unternehmens an der abhängigen Gesellschaft in Höhe von mindestens 95 % 
inner halb von fünf Jahren vor dem Rechtsvorgang und fünf Jahren nach dem Rechtsvorgang 
bestehe.	 Nach	 der	 Rechtsprechung	 des	 Europäischen	 Gerichtshofs	 stellt	 die	 Steuerbe
günstigung keine unionsrechtlich verbotene Beihilfe dar.
Nach	 Ansicht	 der	 Bundesrichter	 ist	 die	 Verschmelzung	 der	 Tochtergesellschaft	 auf	 die	 
Klägerin	 	 entgegen	 der	 Auffassung	 der	 Finanzverwaltung	 	 steuerbegünstigt.	 Unschädlich	 
sei, dass die Klägerin nach der Verschmelzung aus umwandlungsrechtlichen Gründen keine  
Beteiligung an der Tochtergesellschaft mehr halten konnte und folglich der „Verbund“  
zwischen der Klägerin als herrschendem Unternehmen und der grundbesitzenden Tochter-
gesellschaft als abhängiger Gesellschaft durch die Verschmelzung beendet worden sei.

Quelle: BFH, Urt. v. 22.08.2019 - II R 18/19

Gewerblich geprägte Personengesellschaft: Gewerbesteuerliche Verlustvorträge gehen 
bei Betriebsverpachtung unter 

Der für die Gewerbesteuer maßgebliche Gewerbeertrag eines Betriebs darf nach der ständigen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung nur dann um Verluste aus früheren Jahren gekürzt werden, 
wenn eine sogenannte Unternehmensidentität besteht. Das heißt: Der Gewerbe betrieb, 
in dem die Verluste entstanden sind, muss mit dem Gewerbebetrieb identisch sein, der den 
Abzug der Verluste für sich beansprucht. Entscheidend ist hierbei, ob die tatsächlich ausgeübte  
Betätigung die gleiche geblieben ist. Ist dies nicht der Fall, geht der Verlustvortrag unter.
In	 einem	neuen	Urteil	 hat	 der	Bundesfinanzhof	 (BFH)	 jetzt	 entschieden,	 dass	 bei	 einer	Ver
pachtung des Betriebs einer gewerblich geprägten Personengesellschaft gewerbesteuerliche 
Verlustvorträge verlorengehen können.
Im zugrundeliegenden Fall hatte sich eine Unternehmensgruppe umstrukturiert. Dabei hatte 
eine gewerblich geprägte Kommanditgesellschaft (in einem Zwischenschritt) ihren Betrieb 
an	 eine	 andere	 Gesellschaft	 der	 Unternehmensgruppe	 verpachtet.	 Nach	 einem	 Jahr	 wurde	
der Pachtvertrag wieder aufgehoben, die bisherige Pächterin erwarb Teile des Betriebs -
vermögens von der Personengesellschaft und mietete nur noch das Betriebsgrundstück an.  
Das Finanzamt war der Meinung, dass der bisherige Betrieb mit dem Übergang zur Verpach-
tung gewerbesteuerlich beendet worden sei, so dass bisherige Verlustvorträge entfallen seien.
Das Finanzgericht (FG) gab der Klage zunächst statt. Vor dem BFH hatte das Urteil jedoch  
keinen Bestand. Er verwies die Sache zurück an das FG und erklärte, dass es nicht ausreiche,  
wenn der Gewerbebetrieb im Anrechnungsjahr wieder mit dem des Verlustentstehungs-
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jahres identisch sei, in der Zwischenzeit aber die werbende Tätigkeit nicht nur vorübergehend 
unterbrochen oder eine andersartige werbende Tätigkeit ausgeübt worden sei. Die Unter-
nehmensidentität muss nach Gerichtsmeinung für die Verlustverrechnung ununterbrochen 
bestanden haben.

Hinweis: 
Sollte sich im zweiten Rechtsgang ergeben, dass es mit der Verpachtung zu einer Betriebs-
aufspaltung gekommen ist, hätte die Unternehmensidentität ab der Verpachtung (für die Dauer 
der	personellen	und	sachlichen	Verflechtung)	fortbestanden.

Quelle: BFH, Urt. v. 30.10.2019 - IV R 59/16

Sanierungsklausel: Späte Rehabilitation durch die Europäische Kommission 

Es handelt sich wohl um eines der bekanntesten Dilemmas im Körperschaftsteuerrecht:  
Eigentlich hatte es der deutsche Fiskus gut gemeint, als er im Rahmen der körperschaft-
steuer lichen Verlustuntergangsregelungen eine Sanierungsbegünstigung einfügte. Dabei hatte  
aber wohl niemand mit der Europäischen Kommission gerechnet: Diese befand die ent-
sprechende Vorschrift für vertragswidrig, da sie eine selektive Bevorteilung darstelle und damit 
eine unzulässige Beihilfe des deutschen Staates sei.
Folglich mussten die hiesigen Finanzämter die zwischenzeitlich gewährten Steuervorteile 
zurückfordern. Gegen die Entscheidung legte die Bundesregierung Klage ein - leider jedoch 
einen Tag zu spät. Einigen beharrlichen Unternehmen ist es zu verdanken, dass die Sache  
dann	 doch	 vom	 Europäischen	 Gerichtshof	 (EuGH)	 entschieden	 worden	 ist.	 Nach	 Ansicht	 
des EuGH handelt es sich bei der Sanierungsklausel nicht um eine unzulässige Beihilfe.
Nach	 einer	 genaueren	 Untersuchung	 der	 deutschen	 Vorschriften	 kam	 nun	 auch	 die	 
Europäische Kommission - neun Jahre nach ihrer ersten Einschätzung - zu dem Schluss,  
dass die Sanierungsklausel rechtens sei.

Quelle: Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 22.01.2020

Betriebsprüfung: Tag des Prüfungsbeginns genau hinterfragen!

Auch für Steuerzahler gilt der Grundsatz „Rechtsfrieden vor Richtigkeit“. Das bedeutet, 
dass sowohl das Finanzamt als auch der Steuerzahler Fehler im Steuerbescheid nicht mehr 
korrigieren können, wenn Verjährung eingetreten ist. Grundsätzlich beträgt die Verjährungs-
frist bei Steuerfestsetzungen vier Jahre, danach ist die Steuer nicht mehr änderbar. Bei der 
Fristberechnung	 ist	 allerdings	 ein	 komplexes	 Geflecht	 aus	 An	 und	 Ablaufhemmungen	 zu	
berücksichtigen, die sowohl den Beginn als auch das Ende der Festsetzungsfrist nach hinten 
verlagern können.
Eine dieser Ablaufhemmungen greift zum Beispiel bei Betriebsprüfungen: Beginnt der  
zuständige Prüfer vor Ablauf der regulären Festsetzungsfrist tatsächlich mit seinen Prüfungs-
handlungen, tritt keine Verjährung ein.
In einem aktuell vor dem Finanzgericht Düsseldorf (FG) entschiedenen Sachverhalt erging 
mehrere Jahre nach Ablauf der regulären Festsetzungsfrist ein Betriebsprüfungsbericht. 
In diesem wurde als Beginn der Prüfung ein Tag vermerkt, der etwa fünf Wochen vor Ablauf  
der regulären Festsetzungsfrist lag. Allerdings handelte es sich bei dieser Prüfungshandlung 
nicht	um	eine	Prüfung	vor	Ort	beim	Steuerpflichtigen.	Vielmehr	hatte	der	Prüfer	an	diesem	Tag	
mit dem Studium der Akten begonnen, soweit sie dem Finanzamt vorlagen.
Die klagende Firma wollte dies nicht als Beginn der Prüfung durchgehen lassen und bekam 
recht:	Nach	Ansicht	 der	Richter	 reicht	 ein	 allgemeines	Aktenstudium	nicht	 für	 die	Hemmung	 
des Fristablaufs aus. Vielmehr müssen die konkreten Verhältnisse des zu prüfenden Betriebs 
geprüft werden.
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Hinweis: 
Was	„konkrete	Verhältnisse	des	zu	prüfenden	Betriebs“	sind,	hat	das	FG	zwar	offengelassen,	
allerdings sollte in ähnlich gelagerten Fällen Einspruch gegen die Änderungssteuer be scheide 
eingelegt werden. Der Beginn der Prüfung kann nach Beginn des Klageverfahrens ggf. gericht-
lich geprüft werden. Der Fall zeigt wieder einmal, dass auch ein Blick in das Verfahrensrecht  
vor Steuernachzahlungen schützen kann.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 07.05.2019 - 6 K 2302/15 K, NZB

Gewerbesteuer: Keine erweiterte Gewerbeertragskürzung bei Versorgung mit Fern
wärme 

Der Gewinn eines Unternehmens wird nicht nur der Einkommen- oder der Körperschaftsteuer 
unterworfen, sondern auch der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des für die Gewerbesteuer 
relevanten Gewinns werden sogenannte Hinzurechnungen und Kürzungen vorgenommen. 
So werden zum Beispiel bei zum Betriebsvermögen gehörendem Grundbesitz 1,2 % des 
Einheits werts vom Gewerbeertrag abgezogen. Dieser Wert erhöht sich bei reinen Grundstücks-
unternehmen. Bei diesen kann der Teil des Gewerbeertrags abgezogen werden, der auf die 
Verwaltung	 und	Nutzung	 des	 eigenen	Grundbesitzes	 entfällt.	 Ob	 diese	 Voraussetzungen	 im	
Streitfall erfüllt waren, musste das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) entscheiden.
Die Klägerin, eine GmbH, ist Eigentümerin eines mit Mietwohnungen bebauten Grundstücks. 
Auf	 dem	Grundstück	 befindet	 sich	 auch	 eine	 Verteilerstation	 für	 Fernwärme,	 die	 sowohl	 die	
eigenen	Wohngebäude	als	auch	solche	auf	Nachbargrundstücken	versorgt,	da	der	Klägerin	bis	
zur Veräußerung alle versorgten Wohnimmobilien gehörten. Eine Trennung wäre zwar möglich, 
aber	mit	 hohen	Kosten	 verbunden.	Der	 neue	Eigentümer	 hatte	 sich	 verpflichtet,	 Fernwärme	 
nur	von	der	Klägerin	zu	beziehen	und	alle	Aufwendungen	zu	erstatten.	Nach	einer	Betriebs
prüfung wurde der Klägerin die erweiterte Kürzung versagt und der Gewerbeertrag erhöht.  
Nach	Ansicht	der	Klägerin	 ist	die	Fernwärmelieferung	aber	eine	unschädliche	Nebenleistung,	 
die begünstigt ist und der Kürzung nicht entgegensteht.
Ihre	Klage	vor	dem	FG	war	nicht	 erfolgreich.	Nur	die	Verwaltung	und	Nutzung	von	eigenem	
Grundbesitz ist begünstigt. Zwar ist eine erweiterte Kürzung auch dann nicht ausgeschlossen, 
wenn das ausschließlich Grundstücke verwaltende und nutzende Unternehmen neben der 
Verwaltungstätigkeit auch Wohngebäude betreut. Die Versorgung der fremden Grundstücke 
mit Fernwärme stellt aber eine gewerbliche und keine vermögensverwaltende Tätigkeit dar. 
Es handelt sich weder um eine unschädliche Sonderleistung noch um eine Betreuung von 
Wohnungsbauten. Die Versorgung mit Fernwärme steht daher der erweiterten Kürzung  
entgegen.	 Nebengeschäfte	 sind	 nur	 dann	 kürzungsunschädlich,	 wenn	 sie	 der	 Grundstücks
nutzung und -verwaltung im engeren Sinne dienen und als „zwingend notwendiger Teil einer 
wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grundstücksverwaltung und -nutzung angesehen 
werden können”. Das ist hier aber nicht der Fall.

Hinweis: 
Bei der Veräußerung von Grundstücksteilen ist daher darauf zu achten, dass bestimmte 
Tätigkeiten entweder an eine andere Gesellschaft ausgelagert oder eingestellt werden.

Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 29.10.2019 - 8 K 8045/19, rkr.
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Steuerrechtliche Neuigkeiten für alle Steuerzahler

Doppelte Haushaltsführung: Lebensmittelpunkt entscheidet über Kostenabzug 

Kosten einer doppelten Haushaltsführung dürfen nur dann als Werbungskosten bzw. 
Betriebs ausgaben abgezogen werden, wenn der Lebensmittelpunkt des Arbeitnehmers 
bzw. Selbständigen weiterhin am Ort der Hauptwohnung beibehalten wird. Verlagert sich der 
Mittelpunkt an den Beschäftigungsort, ist ein Kostenabzug nicht mehr zulässig.
Nach	 der	 ständigen	 Rechtsprechung	 des	 Bundesfinanzhofs	 (BFH)	 muss	 anhand	 einer	
Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls geprüft werden, an welchem Ort der 
Lebensmittelpunkt liegt. Für kinderlose Ehegatten, die am Beschäftigungsort gemeinsam eine 
familiengerechte Wohnung bewohnen, ist „in der Regel“ anzunehmen, dass sich dort auch 
ihr	 Lebensmittelpunkt	 befindet,	 so	 dass	 sie	 Kosten	 einer	 doppelten	 Haushaltsführung	 nicht	 
abziehen	können.	Nach	einem	aktuellen	Urteil	des	BFH	gilt	diese	Vermutung	erst	recht,	wenn	
Eheleute gemeinsam mit ihren Kindern in einer familiengerechten Wohnung am Beschäf-
tigungsort leben.
Im zugrundeliegenden Fall waren ein Unfallchirurg und eine Arztsekretärin zusammen mit 
ihren Kindern in eine 130 qm große Vierzimmerwohnung an ihrem neuen Beschäftigungsort  
gezogen. Die Kinder gingen dort auch zur Schule. Das gemeinsame Einfamilienhaus in ihrem 
Heimatort behielten sie bei.
Der BFH erkannte die geltend gemachten Kosten für eine doppelte Haushaltsführung nicht an 
und verwies darauf, dass sich der Lebensmittelpunkt der Familie nach den Feststellungen des 
Finanzgerichts (FG) an den Beschäftigungsort verlagert habe. Das FG habe alle Umstände des 
Einzelfalls	beleuchtet	und	zutreffend	auf	das	überwiegend	am	Beschäftigungsort	stattfindende	
Familienleben abgestellt.

Hinweis: 
Berufstätige (mit und ohne Kinder) können durch eine umfassende Dokumentation die „Regel-
vermutung“ zum Lebensmittelpunkt widerlegen und vor dem Finanzamt glaubhaft machen, 
dass ihr Lebensmittelpunkt noch am Ort ihrer Hauptwohnung liegt. Hierfür müssen sie in erster 
Linie	 nachweisen,	 dass	 ihr	 Privatleben	 hauptsächlich	 am	 Ort	 der	 Hauptwohnung	 stattfindet	
bzw. stattgefunden hat (z. B. durch Einkaufsquittungen, Vereinsmitgliedschaften, Strom- und 
Wasserabrechnungen).

Quelle: BFH, Urt. v. 01.10.2019 - VIII R 29/16, NV

Einkommensteuer: Kosten einer Zweitwohnung als Werbungskosten 

Wenn man im Außendienst arbeitet, ist man viel unterwegs. Da fallen oft auch Über nach-
tungskosten an. Wenn diese nicht vom Arbeitgeber übernommen werden, möchte man sie 
wenigstens in der Einkommensteuererklärung berücksichtigt wissen. Kann man in dieser 
eigentlich nur Übernachtungen in einem Hotel oder auch die Kosten für eine gemietete  
Wohnung geltend machen? Die Klägerin hatte eine Wohnung gemietet und die Werbungs-
kosten in ihrer Einkommensteuererklärung angesetzt. Da das Finanzamt diese Kosten nicht 
berücksichtigte, musste das Finanzgericht Hamburg (FG) entscheiden.
Die Klägerin ist seit Juni 2011 als Außendienstmitarbeiterin eines Pharmakonzerns angestellt. 
Im	Rahmen	ihrer	Tätigkeit	muss	sie	mit	Führungskräften	in	Kliniken	in	Nord	und	Ostdeutsch
land	zusammenarbeiten.	Die	Klägerin	 ist	daher	häufig	auf	Dienstreisen.	 Im	Jahr	2009	erwarb	 
sie ein Grundstück in Schleswig-Holstein, das sie mit einem Einfamilienhaus bebaute. Dieses 
bezog sie 2012. Daneben war sie im Jahr 2015 Mieterin einer Wohnung in Hamburg. Die 
Aufwendungen für die Wohnung machte sie als Werbungskosten bei den Einkünften aus 
nichtselbständiger Tätigkeit geltend. Das Finanzamt berücksichtigte diese jedoch nicht.

3
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Das FG gab der Klägerin allerdings recht. Die Kosten sind als Werbungskosten zu 
berücksich	tigen.	 Das	 Finanzamt	 ging	 zutreffend	 davon	 aus,	 dass	 keine	 doppelte	 Haushalts
führung vorlag. Eine solche liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Ortes seiner  
ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Hausstand unterhält und auch am Ort der ersten Tätig-
keitsstätte wohnt. Allerdings fehlt es hier an einer ersten Tätigkeitsstätte der Klägerin in 
Hamburg. Die Klägerin verfügt nämlich über keine erste Tätigkeitsstätte. Sie hat keinen vom 
Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Arbeitsplatz und ist nur im Außendienst tätig. Dabei ist  
sie	 in	 ihrer	 Arbeitseinteilung	 frei.	 Beruflich	 veranlasste	 Übernachtungskosten	 können	 im	 
Rahmen einer Auswärtstätigkeit berücksichtigt werden. Und dies ist hier der Fall. Der Lebens-
mittelpunkt der Klägerin lag unstreitig in ihrem Einfamilienhaus, wo sie auch ihre freien Tage 
und Urlaube verbrachte. Es bestehen auch keine Zweifel an der Angemessenheit der Kosten, 
da die Miete nicht sehr hoch war und bei Hotelübernachtungen voraussichtlich höhere  
Kosten angefallen wären. Die geltend gemachten Aufwendungen sind in der Höhe unstreitig.

Quelle: FG Hamburg, Urt. v. 24.10.2019 - 6 K 35/19, rkr.

Vermietungsobjekt: Kosten für die Erneuerung eines vorhandenen Entwässerungs
kanals sind sofort abzugsfähig 

Für Vermieter ist es von zentraler steuerlicher Bedeutung, ob Baumaßnahmen an ihrem 
Mietobjekt	 zu	 Anschaffungs	 oder	 Herstellungskosten	 des	 Gebäudes	 oder	 zu	 Erhaltungs
aufwendungen	 führen.	 Während	Anschaffungs	 oder	 Herstellungskosten	 nur	 zusammen	 mit	
dem Gebäude abgeschrieben werden können (meist mit lediglich 2 % pro Jahr), lassen sich 
Erhaltungsaufwendungen direkt im Zahlungsjahr in voller Höhe absetzen.
Ein	Vermieter	aus	NordrheinWestfalen	hat	nun	vor	dem	Bundesfinanzhof	(BFH)	erreicht,	dass	
er die Kosten für die Sanierung eines Entwässerungskanals seines Mietobjekts in Höhe von 
10.070 EUR größtenteils sofort als Erhaltungsaufwand abziehen kann.
Der alte Anschlusskanal war durch Wurzeleinwuchs beschädigt worden, so dass die 
zuständige Gemeinde den Vermieter zu einer Erneuerung aufgefordert hatte. Die daraufhin 
vorgenommene Sanierung umfasste unter anderem den Ausbau und die Entsorgung der 
zerstörten Entwässerungsleitung und eines vorhandenen Betonschachts, die Lieferung 
eines neuen Kontrollschachts, das Ausheben eines neuen Entwässerungsgrabens und die  
Einfüh rung der Leitung in das Haus.
Der BFH verwies darauf, dass Aufwendungen für die Erst- oder Zweitherstellung von 
Zuleitungsanlagen	 eines	 Gebäudes	 zum	 öffentlichen	 Kanal	 zu	 den	 Herstellungskosten	 des	
Gebäudes gehören, soweit sie für Anlagen auf privatem Grund entstanden sind. Handelt es  
sich hingegen um Kosten für die Ersetzung, Modernisierung oder Instandsetzung einer 
vorhandenen und funktionsfähigen Kanalisation, liegen sofort abziehbare Erhaltungs auf-
wendungen vor.
Der BFH ordnete einen Großteil der Kosten den Erhaltungsaufwendungen zu, da eine  
vorhandene Leitung ersetzt worden war und die Kosten daher lediglich der Erhaltung des 
Grundstücks	dienten.	Sie	waren	nicht	als	Herstellungskosten	zu	qualifizieren,	da	sie	weder	der	
Herstellung eines bisher nicht vorhandenen Abwasserrohrsystems noch der Wiedererstellung 
eines unbrauchbar gewordenen Rohrsystems gedient und auch nicht das Grundstück in 
seiner Funktion verändert hatten. Lediglich die Kosten für die Hauseinführung sah der BFH als 
Herstellungskosten an.

Hinweis: 
Vermieter sollten einen teuren Fallstrick kennen, der Steuerersparnisse bei hohen Erhal tungs-
aufwendungen zu Fall bringen kann: Überschreiten die Kosten für die Instandsetzung und 
Modernisierung des Mietobjekts (ohne Umsatzsteuer) in den ersten drei Jahren nach dessen 
Anschaffung	die	Grenze	 von	15	%	der	Anschaffungskosten	 des	Gebäudes,	werden	 sie	 vom	
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Finanzamt	 nachträglich	 in	 sogenannte	 anschaffungsnahe	 Herstellungskosten	 umqualifiziert,	 
die nur über die Abschreibung berücksichtigt werden können.

Quelle: BFH, Urt. v. 03.09.2019 - IX R 2/19

Private Veräußerungsgeschäfte: Fehlende Selbstnutzung im Veräußerungsjahr führt 
zum Steuerzugriff 

Werden Immobilien des Privatvermögens innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist gekauft 
und wieder veräußert, muss der realisierte Wertzuwachs als Gewinn aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften versteuert werden. Von der Besteuerung ausgenommen sind Immobilien, 

die entweder durchgehend zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden sind oder 
bei denen eine Selbstnutzung zumindest im Jahr der Veräußerung und in den beiden 
vorangegangenen Jahren stattgefunden hat.

Die zweite Alternative ist nach der aus 2019 stammenden Rechtsprechung des Bundes-
finanz	hofs	 (BFH)	 bereits	 dann	 gegeben,	 wenn	 die	 Nutzung	 zu	 eigenen	 Wohnzwecken	 
mindestens über eine Dauer von einem Jahr und zwei Tagen stattgefunden hat. Diese 
Mindestdauer darf aber nicht frei über den Dreijahreszeitraum verteilt werden, vielmehr muss 
die Selbstnutzung 

im gesamten „mittleren“ Kalenderjahr und 
im zweiten Jahr vor der Veräußerung sowie im Veräußerungsjahr jeweils an einem Tag 

stattgefunden haben.
Dem BFH lag nun ein Fall vor, in dem eine Wohnimmobilie von März 2016 bis September 2017 
fremdvermietet war und von Oktober 2017 bis zum Verkauf leerstand. Im Dezember 2017 
erfolgte die Veräußerung. Da die Immobilie an keinem einzigen Tag des Veräußerungsjahres  
zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden war, lehnten die Bundesrichter eine Steuerfrei-
stellung des Veräußerungsgewinns ab.

Hinweis: 
Wer eine selbstgenutzte Immobilie innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist veräußern 
möchte, sollte also genauestens darauf achten, dass er die vom BFH geforderten Mindest-
zeiten der Selbstnutzung einhält. Ist das nicht realisierbar, sollte - sofern möglich - in Betracht  
gezogen werden, die Immobilie noch bis zum Ablauf der Zehnjahresfrist zu halten. Dies  
kann sich durchaus lohnen, da die erzielbaren Veräußerungsgewinne wegen der erheblich  
gestiegenen	Immobilienpreise	der	letzten	Jahre	häufig	sehr	hoch	ausfallen	und	damit	auch	der	
Steuerzugriff	kräftig	zu	Buche	schlägt.

Quelle: BFH, Beschl. v. 18.11.2019 - IX B 72/19, NV

Erbschaftsteuer: Persönlicher Freibetrag bei Zusammentreffen mehrerer Nacherb
folgen 

Es gibt viele Möglichkeiten, sein Vermögen im Rahmen der Erbfolge auf andere zu übertragen. 
So	ist	es	zum	Beispiel	möglich	zu	bestimmen,	dass	eine	Person	(Nacherbe)	erst	dann	etwas	
erbt, wenn es vorher eine andere Person (Vorerbe) geerbt hat. Der Vorerbe erbt quasi auf Zeit. 
Wenn	der	Fall	der	Nacherbfolge	eintritt,	geht	das	Vermögen	vom	Vorerben	auf	den	Nacherben	
über. Aber wie ist es eigentlich mit den persönlichen Freibeträgen, wenn man gleichzeitig 
Nacherbe	 und	 Erbe	 wird,	 weil	 das	 Nacherbe	 vom	 Tod	 des	 Vorerben	 abhängt?	 Erhält	 man	 
dann den Freibetrag zweimal? Das Finanzgericht München (FG) musste darüber entscheiden.
Die Kläger sind laut Erbschein aus 2016 testamentarische Miterben zu je 1/5 der im Jahr 2015 
verstorbenen	X.	Die	Erbmasse	besteht	aus	dem	Eigenvermögen	von	X	und	dem	Vermögen	aus	
zwei	Vorerbschaften.	X	war	von	ihren	Eltern	1957	jeweils	als	Vorerbin	eingesetzt	worden.	Die	

3.4
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Kläger	wurden	Nacherben.	Mit	der	Erbschaftsteuererklärung	stellten	die	Kläger	einen	Antrag,	
dass die für sie günstigste Steuerklasse berücksichtigt wird. Das Finanzamt berücksichtigte 
daraufhin jeweils den persönlichen Freibetrag. Dagegen wurde Einspruch eingelegt. Die Kläger 
seien	 Nacherben	 im	 Hinblick	 auf	 zwei	 verschiedene	 Vorerbschaftsvermögen	 geworden	 und	
beanspruchten einen Freibetrag für jedes erhaltene Vorerbe. Daneben bestehe noch als dritte 
Vermögensmasse das Eigenvermögen der Erblasserin.
Die	Klage	vor	dem	FG	hatte	keinen	Erfolg.	Die	Nacherbfolge	wird	wie	zwei	Erbfälle	behandelt.	
Zuerst	unterliegt	der	Vorerbe	wie	ein	Vollerbe	der	Erbschaftsteuerpflicht.	Im	Fall	der	Nacherb
folge	muss	der	Nacherbe	seinen	Vermögenserwerb	als	vom	Vorerben	stammend	versteuern.	
Dabei kann er jedoch für die Bestimmung der auf ihn anwendbaren Steuerklasse und des 
Freibetrags sein verwandtschaftliches Verhältnis zum Erblasser statt zum Vorerben wählen, 
wenn	dies	für	ihn	günstiger	ist.	Erbt	der	Nacherbe	so	wie	hier	auch	das	eigene	Vermögen	des	
Vorerben, wird ein Freibetrag nur gewährt, soweit dieser noch nicht für das Vermögen aus der 
Nacherbfolge	verbraucht	ist.	Dabei	ist	die	Anzahl	der	Nacherbschaften	irrelevant.	Es	wird	also	
auch	für	mehrere	Nacherbschaften	nur	ein	Freibetrag	gewährt.

Quelle: FG München, Urt. v. 20.11.2019 - 4 K 519/18, Rev. (BFH: II R 1/20)

Einkommensteuer: Werbungskostenabzug von Prozesskosten zur Erlangung nach
ehelichen Unterhalts 

Ist die Liebe vergangen, können manche Dinge oftmals nur noch gerichtlich geklärt werden. 
Häufig	 ist	dies	zum	Beispiel	beim	nachehelichen	Unterhalt	der	Fall,	wenn	eine	Seite	weniger	
bezahlen als die andere Seite bekommen möchte. Da können schon einige Prozesskosten 
anfallen, bis man sich endlich geeinigt hat. Aber kann man diese Prozesskosten dann  
wenigstens in der Einkommensteuererklärung berücksichtigen? Das Finanzgericht Münster 
(FG) musste in einem solchen Fall entscheiden.
Die Klägerin war seit 1989 mit Herrn UC verheiratet. Zusammen hatten die beiden zwei Kinder.  
Seit Januar 2012 lebte die Klägerin gemeinsam mit den Kindern von UC getrennt. Dieser 
zahlte seit der Trennung fortwährend Kindesunterhalt. Im Jahr 2012 wurde durch UC vor dem 
Amtsgericht eine Familiensache anhängig gemacht, die die Scheidung, den Versorgungs-
ausgleich sowie den nachehelichen Unterhalt umfasste. Mit Beschluss vom 09.09.2014 wurde 
die	Ehe	geschieden	und	UC	dazu	verpflichtet,	einen	monatlichen	nachehelichen	Unterhalt	 in	
Höhe von 582,50 EUR zu zahlen. Gegen den Beschluss erhob die Klägerin Beschwerde und 
UC Anschlussbeschwerde. UC wollte keinen Unterhalt zahlen, und die Klägerin verlangte einen 
höheren Betrag. Im März 2015 wurde vor dem Oberlandesgericht ein Vergleich geschlossen, 
in	dem	sich	UC	verpflichtete,	einen	nachehelichen	Unterhalt	in	Höhe	von	900	EUR	zu	zahlen.	
In der Einkommensteuererklärung erklärte die Klägerin die Unterhaltsleistungen als sonstige 
Einkünfte und machte die Prozessführungskosten steuermindernd als Werbungskosten geltend. 
Das Finanzamt lehnte dies ab.
Vor dem FG war die Klage erfolgreich. Die Prozessführungskosten sind als Werbungskosten  
zu berücksichtigen, da die Unterhaltsleistungen von der Klägerin versteuert werden. Werbungs-
kosten sind zu berücksichtigen, wenn ein objektiver Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit 
besteht. Hier besteht ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit der Erwerbs sphäre. Die Klägerin 
hat die Prozesskosten aufgewendet, da sie erreichen wollte, dass ihr zukünftig höhere steuer-
bare	Einkünfte	zufließen.	Diese	Einkünfte	sind	steuerbar,	weil	UC	seine	Unterhaltsleistungen	
als Sonderausgaben abziehen kann (sogenanntes Realsplitting). Die Unterhaltszahlungen 
sind daher den übrigen Einkünften vollständig gleichgestellt. Das Gericht musste nicht darüber 
entscheiden, inwieweit Prozessführungskosten zur Geltendmachung nachehelichen Unterhalts 
als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen sein können, da die Aufwendungen der 
Klägerin vollständig als Werbungskosten berücksichtigungsfähig waren.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 03.12.2019 - 1 K 494/18 E, Rev. (BFH: VI R 1/20)
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Steuertermine Juni 2020

10.06.  Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*
 Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer**
 Solidaritätszuschlag**
 Kirchensteuer ev. und r.kath.**

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.06.2020. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck. 
[* bei monatlicher Abführung für Mai 2020; ** für das II. Quartal 2020]

Aktueller Hinweis: 

Von	der	CoronaKrise	betroffenen	Unternehmen	gewähren	die	Finanzämter	auf	Antrag	und	 
unter vereinfachten Voraussetzungen eine zinslose Stundung bzw. einen Vollstreckungs-
aufschub bis längstens 31.12.2020. 
Sofern die festgesetzten Steuervorauszahlungen aufgrund der aktuellen Situation zu hoch 
sind, setzen die Finanzämter die laufenden Vorauszahlungen auf Antrag und ohne strenge 
Prüfung herab. 
Wir unterstützen Sie gern bei allen erforderlichen Anträgen. 


